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Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 

 
Wird die Stadt Kassel in Anwendung der Neuregelung im SGB II (§ 21 Absatz 6 SGB II 
neuer Fassung) vom Juni 2010 die Schülerbeförderungskosten für Oberstufenschüler im 
Hartz IV-Bezug als einen unabweisbaren laufenden Mehrbedarf tragen? 
 
a.) Wenn ja, ab wann? 
 
b.) Wenn nein, warum nicht? 

 
 
 
Die Anfrage ist beantwortet. 
 
 
 
 
 
Hannelore Diederich Andrea Turski 
Vorsitzende  Schriftführerin 




